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Kapitel 1

Einleitung

Die Schaffung eines gemeinsamen Marktes und der Abbau von legislativen
Hindernissen für diesen war bereits eine Grundidee der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft.1 Heute stellt der europäische Binnenmarkt den größten gemeinsamen
Markt der Welt dar und bildet mit seinen Grundfreiheiten das Fundament der Eu-
ropäischenUnion.2Nach einemBericht der europäischenKommission aus dem Jahre
2019 trägt der Binnenmarkt zu einerWertsteigerung des EU-Haushaltes in Höhe von
8,5% bei.3 Die Kommission geht in selbigem Bericht weiterhin davon aus, dass sich
die Vorteile erhöhen könnten, so die Integration des Binnenmarktes weiter voran-
getrieben wird.4

Hierbei spielen Konzerne, definiert als Zusammenschlüsse von mehreren Un-
ternehmen bei gleichzeitiger Wahrung ihrer rechtlichen Selbstständigkeit,5 sowohl
national in Deutschland, als auch international auf europäischer und weltweiter
Ebene eine gewichtige Rolle.6 Im Rahmen der internationalen Expansion von Un-
ternehmen stellt die Gründung von Tochtergesellschaften in den jeweiligen Ländern
oft die sinnvollste Strategie dar.7 Bei der fortschreitenden Verwirklichung und Er-
weiterung des europäischen Binnenmarktes werden Konzerne folglich aufgrund
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Indes stellt das Gesellschaftsrecht seit jeher ein Rechtsgebiet dar, welches stärker
als andere von nationalem Recht sowie einem „Wettbewerb“ der nationalen Ge-
setzgeber geprägt ist.8 Dies führt zu dem Problem, dass für die Geschäftsleitung von
Konzernmutter und -tochter oftmals nicht klar ist, ob und in welchem Maße die
Mutter der TochterWeisungen bezüglich derGeschäftsleitung erteilen darf.9Vor dem

1 Vgl. Art. 3 EWG-Vertrag.
2 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html;

zuletzt abgerufen am 14.05.2020 um 11:50.
3 Europäische Kommission, Fact-sheet EU Single Market, 1.
4 Europäische Kommission, Fact-sheet EU Single Market, 4 f.
5 Kuhlmann/Ahnis, KonzR, § 1 Rn. 3.
6 Grundmann, Europäisches Gesellschaftsrecht, § 27, Rn. 1006; Tholen, Europäisches

Konzernrecht, S. 19; Reflection Group, Report of the Reflection Group on the future of EU
company law, 59.

7 Grundmann, Europäisches Gesellschaftsrecht, § 27 Rn. 1006.
8 Vgl. Hopt, EuZW 2012, 481 (481).
9 Teichmann, AG 2013, 184 (185).

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-werte-und-wirtschaftsgemeinschaft.html
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Hintergrund von teilweise drakonischen Strafen für den Fall, dass die Geschäfts-
leitung gegen die Interessen der eigenen Gesellschaft handelt,10 stellt dies für die
Organe der beteiligten Gesellschaften eine Gratwanderung dar. Dieses Problem
verstärkt sich, zumindest aus deutscher Sicht, noch zusätzlich, da außer Deutschland
nur vereinzelte Länder überhaupt über ein in sich geschlossenes und geschriebenes
Konzernrecht verfügen.11 So haben etwa Portugal,12 eingeschränkt auch Kroatien,
Slowenien undUngarn13 das deutsche System übernommen, Italien hingegen verfügt
über eine eigene Regelung.14

Auch das europäische Rechtssystem verfügt über kein geschlossenes Konzern-
recht. Ein entsprechender Versuch, ein solches im Rahmen der berüchtigten neunten
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie einzuführen, scheiterte bereits in den Kinder-
schuhen. Grund dafür war, dass der Vorentwurf zu nah am „zu umständlichen“
deutschenModell angelehnt war.15Die europäischenKommission setzte daher schon
in ihrem Aktionsplan vom 21.05.2003 eher auf eine punktuelle Harmonisierung des
Konzernrechts.16 Der Aktionsplan baute insbesondere auf den Überlegungen des
Forum Europaeum on Company Groups17 und der hochrangigen Expertengruppe für
Gesellschaftsrecht (High Level Group)18 auf. Als Teil dieser „Kernbereichsharmo-
nisierung“ monierten beide Expertengruppen unter anderem die bereits angespro-
chenen Rechtsunsicherheiten bei der Leitung einesmultinationalen Konzerns, wobei
hier die Einführung eines „Gruppeninteresses“ nach dem französischem Vorbild der
Rozenblum-Doktrin vorgeschlagen wird.19 Indes wurde der Aktionsplan nicht um-
gesetzt.20 Erst der Abschlussbericht der im Dezember 2010 eingesetzten „Reflek-
tionsgruppe zur Zukunft des europäischen Gesellschaftsrechts“ (im Folgenden Re-
flection Group) warf das Problem der Leitung von Konzernen wieder auf.21 Auf
diesem Bericht basierte schließlich der neue Aktionsplan „Europäisches Gesell-

10 Vgl. für das französische Recht den „abus des biens sociaux“, Art. L-241-3 code de
commerce.

11 Reflection Group, Report of the Reflection Group, 59.
12 Art. 481–508 CSC.
13 Kalss, ZGR 2000, 819 (863); Art. 460 GWG [Slowenien]; Art. 473 ff. HGG [Kroatien];

§§ 288–297 WGG [Ungarn].
14 Vgl. Fasciani, ECFR 2007, 195.
15 Tholen, Europäisches Konzernrecht, 19; Reflection Group, Report of the Reflection

Group, 59.
16 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische

Parlament (KOM [2003] 284 endg.), in: NZG 2003, Sonderbeilage zu Heft 13, 21.
17 Forum Europaeum on Company Groups, ZGR 1998, 672 (768 f.).
18 High Level Group of company law experts, Report of the High Level Group of company

law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe, 96 ff.
19 Forum Europaeum on Company Groups, ZGR 1998, 672 (768 f); High Level Group,

Report of the High Level Group of company law experts on a modern regulatory framework for
company law in Europe, 96 ff.

20 Tholen, Europäisches Konzernrecht, 20.
21 Reflection Group, Report of the Reflection Group, 59.
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schaftsrecht und Corporate Governance“.22 Dabei stellt die Kommission die Aner-
kennung eines „Gruppeninteresses zur besseren Leitung eines Konzernes“ in Aus-
sicht.23 Die 2014 von der Kommission ins Leben gerufene „Informal Company Law
Expert Group“ (Informal Group), welche sich, unter anderem, mit möglichen
Spielarten des Konzerninteresses auf europäischer Ebene befassen soll,24 ließ hoffen,
dass durch die Arbeit dieser Gruppe Fortschritte auf dem Gebiet der Leitung eines
multinationalen Konzerns gemacht werden. Ein Vorschlag dieser Gruppe wurde
2016 gemacht, weitere Schritte wurden auf europäischer Ebene jedoch nicht getan.25

Eine Vollharmonisierung erscheint dabei jedoch auch heute noch aufgrund der sehr
unterschiedlichen Ansätze der einzelnen Länder sehr unwahrscheinlich.26

Kernfrage der vorliegenden Arbeit ist, ob es zur Verbesserung der Rechtssi-
cherheit im Rahmen der Leitung transnationaler Konzerne überhaupt der Aner-
kennung des Konzerninteresses bedarf,27 und, falls dies der Fall ist, in welcher Form
und in welcher Art und Weise dieses in die europäische Rechtsordnung imple-
mentiert werden sollte.

A. Untersuchungsgegenstand

Das Leitbild des Gesellschaftsrechts stellt die selbstständige und unabhängige
Gesellschaft dar, in der das Wohl der Gesellschaft den Interessen der Gesellschafter,
der Gläubiger und der Geschäftsleitung entspricht.28 Indes spiegelt dieses Leitbild
die wirtschaftliche Realität nur noch bedingt wider. In einem Konzern ist dieser
„Gleichlauf der Interessen“29 gefährdet. Geschäftsführung und (Haupt-)Gesell-
schafter der Untergesellschaft könnten hier vor allem das Wohl des Konzerns und/
oder der herrschenden Gesellschaft im Auge haben. Die Interessen der Tochterge-
sellschaft drohen hier vernachlässigt zu werden. Das Konzernrecht ist daher von
seiner Grundidee her vor allem als Schutzrecht für die Minderheitsaktionäre und

22 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
(KOM [2012] 740 final).

23 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
(KOM [2012] 740 final).

24 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&
groupID=3036&Lang=DE, eingesehen am 14.05.2020 um 15:40.

25 Vgl. Report der Informal Group of Company Law Experts (im Folgenden ICLEG) zur
Anerkennung des Gruppeninteresses.

26 Näher dazu: Teichmann, AG 2013, 184 (190 f.).
27 Dagegen: J. Hansen, The Report of the Reflection Group on the Future of EU Company

Law – as seen from a Nordic perspective, 18.
28 Kuhlmann/Ahnis, KonzR, § 1 Rn. 4.
29 Tholen, Europäisches Konzernrecht, 21.
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